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Wien ,amFreitag ,den9 .Dezember1927( ZweiteAusgabe)

WIENERGEMEINDERAT
als LANDTAG

Sitzungvom9 .Dezember1927.
PrädidentDr .DannebergeröffnetumvierUhrdieSitzung.

NachderWahlvondreiMitgliedernunddreiErsatzmitgliedernderKommis¬
sien für Wienbei der HeeresverwaltungsstelleberichtetStadtratRichter
überdieBeendigungderTätigkeitderDonauregulierungskommission,über
die Aufteilungdes Donauregulierungsfondsunddie künftigeDurchführung
derDonauregulierungsarbeiten.Erbeantragt ,die Gesetzess
vorlagezubeschliessen .

DasGesetzwirdnunohneDebatteinersterundzweiter
Lesungbeschlossen.

StadtratRichterberichtetsodannüberdieBildungeiner
Donauhochwasserschutzkonkurrenz ,worüberdemWienerLandtagein

zurBeschlussfassungvorliegt.Gesetz
örber( E. . )weistafdieGefahrenderHochwässerMR .

in denJahren1897und1899hin .BesondersimJahre1999erreichtedasDo¬
die Donau

nauhochwassereinesolcheAusdehnung,dassbei derReichsbrückenahe-¬
zubiszurEngerthstrasseaustrat .DerDammimInundationsgebietwurde
beinahe überschmemmt .DasInundationsgebiet selbst wird fast jedes
Jahrüberschwemmt.DabeiwirddortvonderDonauSchotter
undSandabgelagert .DadurchwirdderGrunddesInundationsgebietesimmer
mehrgehoben,sodasgdasInundationsgebietnichtmehrsovielWasserauf¬
nehmenkannwieinfrüherenJahren.Eswäresehrangezeigt,

denangeschwemmtenSchotterundSanddurchdasBaugewerbeunentgeltlich
abräumenzulassen.EsistPflichtderGemeindeWien,allesvorzukehren,

chwasserkatastrophenzuvermeiden.
GR.Angermayer( E..)erklärt,dassnachdemUrteilderPach-¬

leutederDonauhochwasserschutznichtgenügt.DietechnischenVorkehrun¬
gensindnichtaufjener Höhe,diederBevölkerungvolleBeruhigungbei
Hochwasserkatastrophenbietenkönnten.ImLaufederJahresindwohlviele

Projekte entstanden ,es ist aber ein wirksamer Hochwasserschutz nicht zu

standegekommen.VorallemspieltedieGeldfrageeinegrosseRolle .Als
imJahre1910durchdenAustrittderSeineinParisdorteinegrosseHoch¬
wasserkatastrophe sich ereignete ,wurdedie Frage desDonauhochwasser-¬

schutzeswiederakkut.AbermalsfandenAussprachenderFachkreisestatt,
dieaberauchzunichtsführtenundallmählichist dieganzewichtigeFra¬
gewiederbeiseitegeschobenworden.DurchdieHochwasserkatastrophein

Nordamerika ist heuer abermals der Donauhochwasserschutz in denVorder - ¬

grundgerückt .WirhabenbisherdasGlückgehabt ,dassderartigeKatastre
phensich nicht ereignethaben ,aberauf die Dauerdarf miteinemsolchen
Glücksfallnichtgerechnetwerden.Esist notwendig,dassgrosszügigvor¬
gegangenwird ,dassmanderBevölkerungdievolleBeruhigungbietet ,dass
auf alle Eventualitäten Rücksichtgenommenwurde .InsbesonderederVer- ¬
treter der GemeindeWienin der neuenDonauhochwasserschutz -Konkurrenz

müsste dahin wirken ,dass Abhilfe geschaffen wird und dieBevölkerung
vonHochwasserkatastrophennichts mehrzu befürchtenhat .(Beifall ) .

GR .Daffinger( . . )meint ,dassdieStadtWienes nureinem

StadtratRichtererwidert ,dassesselbstverständlichAuf¬
gabeder Hochwasserschutzkonkurrenzsein muss ,alles vorzukehren ,was
geeignetist ,Wienvor Hochwasserkatastrophenzubewahren.

DasGesetzwirdinersterundzweiterLesungeinstimmigan-¬
genommen.PräsidentPr .Dannebergerklärt ,dass damitauchdasUeber
kommenbeschlossenist .

StadtratLinderberichtetübereinigeAenderungenderWie-¬
nerBauordnung.DieAenderungenbestimmen,dassdie Gemeindeberechtigt
ist ,vondenEigentümernzuverlangen,dassStrassenhergestellt,
halten ,gereinigtundbeleuchtetwerdenmüssen ,wennsie lediglichder
besserenAufschliessungeinesGrundesdienen .Fernerwerdenbestimmte.
LeistungenundVerpflichtungenauf Antragder Baubehördenunmehrim
Grundbuchanzumerkensein .SchliesslichwirdnochdieAufstellungvon
MotorenundMaschinenfürgenehmigungspflichtigerklärt ,wennihreAuf-¬
stellungdieFestigkeitdesGebäudesbeeinflussen.Anlagen,diemitei
ner Belästigungder Pewohnerdes Gebäudesoder der Umgebungodermit
einerGefahrfürdieSicherheitderbeschäftigtenPersonenverbunden

sind ,bedürfenauchhinsichtlichdesPetriebesdannderbaubehördlichen
Genehmigung,wennderBetriebnichtdergewerbebehördlichenedereiner

anderen behördlichen Genehmigungunterliegt .

GR.Doppler( E . . )bemerkt,dieVorlageweiseformaleund
sachlicheGebrechenauf .EsseizunächsteingesetzsstechnischerFehler
dass zwischenden neuenBestimmungenund den AbänderungenkeinUnter¬
schied gemacht ,dass beides vielmehr zusammengefasstwerde ,Schonaus

diesenformalenGründen,aberauchwegenderfiskalischenTendenzder
Vorlagemüsseer einenHückverweisungsantragstellen .FürdenFallder
AblehnungdiesesAntragesstelleereineReihevonAnträgenzurerbe
serungderVorlage .Esgenügevorallemnicht ,die BestimmungdesArti
kels II des esetzes vom17 .Juni 1920 ,wonachBodenräumealsWohnungen
hergestelltundverwendetwerdenkönnen,nuraufzweiJahrezuverläng
gern,erbeantragsdieFristaufdreiJahrezuerstrecken.Danurinne
halbdieserZeiteineungestörteBautätigkeitmöglichsei .

Nach § 2,Abs .1werden
alleLastenaufdiejenigenabgewälzt,diesichbemähen

neue Gebieteaufzuschliessen .Es werdedemfreien PrmessendesMagist

teseinvielzugrosserSpielraumgelassen.DieBestimmungüberdie
"Einbauten"seieineFussangel,dadarunterauchGasleitungenundelel
trischeLeitungenverstandenwerdenkönnen.Erbeantragedaher ,sich
hierandieBestimmungderBauordnunganzulehnenundzubestimmen,dan.
dieKostenzwischendemEigentümerundderGemeindezurHälftegetelle
werdensollen .InParagraph3, wovondenAnmerkungenim
Grundbuchdie Redeist ,beantragter imPunktg die Worte"gemeinsche

liche Anlagenals zuallgemeinenzu streichen ,ebensodieBestimmung
dassdieBaubehördein geringfügigenFällenvonderAnmerkungabsehen
könne ,da diese letztere Bestimmungsehr schikanösausgelegtwerden
könne.(BeifallbeidenFarteienderEinheitsliste).

StadtratLinderbemerktzunächstaufdieformalistischenEinwehier
dungendesGR .Doppler ,dass .eine Meinungsverschiedenheitmöglich

glücklichenZufallzuverdankenhabe ,dassdurchHochwasserkatastrophen
nichtgrosserSchadenangerichtetwurde .DerHochwasserschutzistnach
demOrteil der Fachleuteungenügend ,weil mannicht die notwendigenGelde

mittel zu seinemAusbauhatte .Es wirdAufgabederHochwasserschutz-Kon¬
kurrenz sein ,hier gründlich zu arbeiten ,umjede Gefahr von derBevöl - ¬
kerungabzuwenden.DieMinderheitwerdefür dieVorlagestimmen.

sei ,dass jedoch gelegentlich der Vorlage einer neuen Bauordnung ,die

wirineinbiszweiJahrenvorzulegendieAbsichthaben,solchenEinwän¬
denechnunggetragenwerdenkönne.AusdemselbenGrundeseiesauch
nochtnotwendig,dieBestimmungdesArt .I überzweiJahrehinauszuwes
längern ,zumaldieFristvomZeitpunktderBewilligungangerechnetwer
de ,daherüberzweiJahrehinausreiche.GegendenAntragaufKostentei¬
lungmüsseersichdeshalbaussprechen,dadiesbedeute,dasseinTeildesemeindevermägenseinereinzelnenPersonzugewendetwerde.

DerRückverweisungsantragDopplerwirdabgelehnt.DerGesetzentwurfwirdunterAblehnungderAnträgeDopplerangenommenSchlussder Sitzung6 Uhrabends.
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